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von dem Tage ab berechnet, an dem auch die Maßregel 
erledigt ist.

(2) Ist nach Ablauf einer Probezeit dem Verurteilten 
die Strafe ganz oder teilweise erlassen worden oder eine 
mit Freiheitsentziehung verbundene Maßregel der Siche
rung und Besserung erledigt, so wird die Probezeit auf 
die Frist angerechnet.

Ehrverlust nach Verurteilung im Ausland
§37

Ist ein Deutscher im Auslande wegen eines Verbrechens 
oder Vergehens bestraft worden, welches nach den Ge
setzen des Deutschen Reichs den Verlust der bürgerlichen 
Ehrenrechte überhaupt oder einzelner bürgerlicher Ehren
rechte zur Folge hat oder zur Folge haben kann, so ist ein 
neues Strafverfahren zulässig, um gegen den in diesem 
Verfahren für schuldig Erklärten auf jene Folge zu er
kennen.

Polizeiaufsicht
§88

(1) Neben einer Freiheitsstrafe kann in den durch das 
Gesetz vorgesehenen Fällen auf die Zulässigkeit von 
Polizeiaufsicht erkannt werden.

(2) Die höhere Landespolizeibehörde erhält durch ein 
solches Erkenntnis die Befugnis, nach Anhörung der Ge
fängnisverwaltung den Verurteilten auf die Zeit von 
höchstens fünf Jahren unter Polizeiaufsicht zu stellen.

(3) Diese Zeit wird von dem Tage berechnet, an welchem 
die Freiheitsstrafe verbüßt, verjährt oder erlassen ist.

Aom. zu Abs. 2* Jetzt Bezirksbebörde der Deutschen Volkspolizei.
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